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Beschlussvorlage der Verwaltung

Grem ium Sitzung am Beratung

Betriebsausschuss Umweltbetrieb 04.11.2015 öffentlich

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 17.11.2015 öffentlich

Finanz- und Personalausschuss 01.12.2015 öffentlich

Rat der Stadt Bielefeld 10.12.2015 öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

2. Änderungssatzung zur Gebührensatzung für die Benutzung der Friedhöfe der
Stadt Bielefeld nebst Gebührentarif vom 18. Dezember 2007

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Grem ium , Datum , TOP, Drucksachen-Nr.)

Beschlussvorschlag:

Die Ausschüsse empfehlen, der Rat beschließt die 2. Änderungssatzung zur Gebührensatzung für die
Benutzung der Friedhöfe der Stadt Bielefeld nebst Gebührentarif vom 18. Dezember 2007 gemäß der
Anlage I.

Begründung:

Mit Datum vom 25.06.2015 hat der Rat der Stadt Bielefeld die 4. Änderungssatzung zur Satzung über die
Benutzung der Friedhöfe der Stadt Bielefeld (Friedhofssatzung) vom 01. August 2005
beschlossen (Drucksachen-Nr. 1330/2014-2020). Die Änderungen der Friedhofssatzung machen eine
Überarbeitung und Anpassung der korrespondierenden Gebührensatzung notwendig, so dass die neuen
Grabarten umgesetzt und abgerechnet werden können.

Außerdem werden die Bezeichnungen einiger Gebührentatbestände eindeutiger gefasst.
Die Gebührensätze für die neuen Grabarten werden analog zu den bestehenden Gebühren
berechnet und erhoben. Die Gebührensätze der bisherigen Grabarten bleiben unverändert.

Eine komplett überarbeitete Gebührensatzung ist in Vorbereitung, hierzu sind jedoch noch grundlegende
Beschlüsse z. B. zur Friedhofsbedarfsplanung notwendig. Die AG Friedhöfe wird hierzu bis Jahresende
Vorschläge unterbreiten, so dass im Jahr 2016 die entsprechenden Gebührenbeschlüsse gefasst und
umgesetzt werden können.

Außerdem werden einige Tatbestände der Entgeltordnung für besondere Dienstleistungen der
Friedhofsverwaltung in die Gebührenordnung übernommen, weil es sich dabei inhaltlich um gebührenpflichtige
Leistungen handelt. In der genannten Entgeltordnung werden die entsprechenden Positionen ersatzlos
gestrichen.

Anlage I   Satzungsänderung
Anlage II  Synopse
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Wenn die Begründung länger als drei
Seiten ist, bitte eine kurze
Zusammenfassung voranstellen.


